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Leitsatz: 

Durch eine erschließungsbeitragsfähige Lärmschutzwand (§ 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB), die 

eine Gemeinde zum Schutz eines an eine vorhandene Straße heranrückenden Baugebie-

tes vor dem Verkehrslärm errichtet, werden die – bebaubaren oder vergleichbar nutzba-



ren – Grundstücke erschlossen, für die die Herstellung einer solchen Anlage im Zeitpunkt 

des Entstehens der sachlichen Beitragspflichten zu einer Schallpegelminderung von min-

destens 3 dB(A) führt. Ob die so bevorteilten Grundstücke in dem heranrückenden Bau-

gebiet liegen, zu dessen Schutz die Lärmschutzwand errichtet worden ist, oder in einem 

anderen, bereits vor Anlegung der Straße vorhandenen Baugebiet, ist für die Frage des 

Erschlossenseins ohne Bedeutung. 

 

 

Hinweise: 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof behandelt in der Entscheidung die Frage der Her-

anziehung zu einem Erschließungsbeitrag für die Kosten einer Lärmschutzwand und be-

stätigt den streitgegenständlichen Erschließungsbeitragsbescheid. Neben dem Leitsatz ist 

insbesondere auf folgende Inhalte hinzuweisen: 

 

1. Nach § 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB können Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen 

schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes bei-

tragsfähige Erschließungsanlagen im Sinn des § 127 Abs. 1 BauGB sein, auch wenn 

sie nicht Bestandteil der Erschließungsanlagen sind. Die Vorschrift erfasst nur solche 

Lärmschutzanlagen, die von der Gemeinde in Erfüllung einer ihr nach § 123 Abs. 1 

BauGB obliegenden Erschließungslast hergestellt worden sind. Ob dies der Fall ist, 

richtet sich bei einem durch Verkehrslärm ausgelösten Konflikt zwischen einer Straße 

und einer benachbarten Wohnbebauung nach dem Prioritäts- oder Veranlasserprinzip. 

Wenn eine Straße nachträglich an ein vorhandenes Wohngebiet herangeführt wird, ist 

nicht die Gemeinde, sondern der Straßenbaulastträger verpflichtet, für den erforderli-

chen Lärmschutz zu sorgen. Soll hingegen ein Baugebiet im Einwirkungsbereich einer 

bereits vorhandenen Straße erschlossen werden oder dehnt es sich in diese Richtung 

aus, ist die erstmalige Herstellung der erforderlich werdenden Immissionsschutzanlagen 

von der Erschließungsaufgabe der Gemeinde umfasst und folglich § 127 Abs. 2 Nr. 5 

BauGB anwendbar (UA Rn. 16). 

 

2. Beitragsfähige Lärmschutzanlagen dienen nach ihrer gesetzlichen Zweckbestimmung 

„dem Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen“ (§ 127 Abs. 2 



Nr. 5 BauGB). Der beitragsrelevante Sondervorteil besteht in dem durch eine solche 

Anlage bewirkten Schutz, also in der Verminderung von Lärm, der die Ausnutzbarkeit 

der betroffenen Grundstücke negativ beeinflusst. Mit den Kosten für die erstmalige Her-

stellung einer Lärmschutzwand sind daher die Grundstücke zu belasten, für die sich     

– im Unterschied zu anderen Grundstücken – der durch diese Anlage vermittelte Schutz 

merkbar auswirkt. Demnach sind diejenigen Grundstücke erschlossen im Sinn des 

§ 131 Abs. 1 Satz 1 BauGB, für die die Herstellung einer solchen Anlage – im Zeitpunkt 

des Entstehens der sachlichen Beitragspflichten – zu einer merkbaren Schallpegelmin-

derung führt. Als in diesem Sinn merkbar ist nach ständiger Rechtsprechung eine 

Schallpegelminderung anzusehen, die mindestens 3 db(A) ausmacht (UA Rn. 20). 

 

3. Grundstücke in Baugebieten, die bereits vor dem Bau einer Straße vorhanden waren, 

sind bei der Aufwandsverteilung zu berücksichtigen, soweit ihnen durch die Lärm-

schutzwand im maßgeblichen Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen Beitragspflich-

ten eine merkbare Schallpegelminderung von mindestens 3 db(A) vermittelt wird (UA 

Rn. 21).  

 

4. Nach der sog. vertikalen Differenzierung müssen Geschosse, für die eine Lärmschutz-

wand infolge ihrer (geringen) Höhe keine Schallpegelminderung bewirkt, bei der Vertei-

lung des für diese Anlage entstandenen umlagefähigen Erschließungsaufwands unbe-

rücksichtigt bleiben (UA Rn. 23).  

 

5. Bewirkt eine Lärmschutzwand für die durch sie erschlossenen Grundstücke etwa wegen 

ihrer Entfernung zur Anlage erheblich unterschiedliche Schallpegelminderungen, gebie-

tet es § 131 Abs. 3 BauGB, diesen Unterschieden bei der Aufwandsverteilung ange-

messen Rechnung zu tragen (sog. horizontale Differenzierung, UA Rn. 24). 

 

 

Egner 
Oberlandesanwältin 
 

  



6 BV 14.280 

RN 4 K 12.1943 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

*********** ********************** 

 

** ***** *** ****** 

 

** *** ********************** 

**. ********* *******, 

***********. **, ***** *******, 

 - ******** - 

 

**************: 

************* **. ********* ******* *** ****** *******, 

********. **, ***** *******, 

 

gegen 

 

Stadt Zwiesel, 

vertreten durch den ersten Bürgermeister, 

Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel, 

 - Beklagte - 

bevollmächtigt: 

***************** ****** ******* * ****** 

*********** *** ***** ********** 

 

wegen 

 

Erschließungsbeitrags (Lärmschutzwand B 11); 

hier: Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

Regensburg vom 10. Dezember 2013, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 6. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Schmitz, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Traxler, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Rickelmann 



 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 11. März 2014 

am 11. März 2014 

folgendes 

 

Urteil: 

 

 I. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Verwaltungsge-

richts Regensburg vom 10. Dezember 2013 – RN 4 K 12.1943 

– wird zurückgewiesen.  

 

 II. Die Klägerin trägt die Kosten des Berufungsverfahrens. 

 

 III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin 

darf die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu 

vollstreckenden Betrags abwenden, sofern nicht die Beklagte 

vorher Sicherheit in gleicher Höhe leistet.  

 

 IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Klägerin wendet sich gegen die Heranziehung zu einem Erschließungsbeitrag für 

die Kosten der Herstellung einer Lärmschutzwand entlang der Bundesstraße 11 

(B 11). 

 

Die B 11 war im fraglichen Bereich mit Beschluss vom 6. August 1982 planfestge-

stellt und in den Jahren 1983 bis 1986 als Ortsumgehung der beklagten Stadt gebaut 

worden. Nordwestlich davon liegt ein älteres Baugebiet im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans „Auf der Eben“, der 1966 in Kraft getreten war. Zum Schutz dieses 

Baugebiets vor Lärm war vom Straßenbaulastträger ein Erdwall entlang der B 11 er-

richtet worden, dessen Krone etwa 1,2 m über der Fahrbahnoberkante liegt. Die Be-

klagte setzte am 18. November 2002 den Bebauungsplan „WA Auf der Eben II“ in 

Kraft, der die Flächen zwischen dem Baugebiet „Auf der Eben“ und der B 11 als all-

gemeines Wohngebiet ausweist und zum Schutz dieses – neuen – Wohngebiets eine 

368 m lange und 2,50 m hohe Lärmschutzwand entlang der B 11 festsetzt. Diese 

Wand wurde im Jahr 2007 auf den Erdwall aufgesetzt. An den dafür in Anspruch ge-

nommenen Grundstücken, die im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland stehen, 
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wurde am 21. März 2011 zugunsten der Beklagten eine beschränkte persönliche 

Dienstbarkeit („Lärmschutzwandbebauungs- und -belassungsrecht“) in das Grund-

buch eingetragen. Bei Verkehrszählungen im Jahr 2010 hat sich herausgestellt, dass 

das tatsächliche Verkehrsaufkommen auf der B 11 weit – um nahezu die Hälfte – 

hinter dem ursprünglich prognostizierten Wert zurückbleibt. 

 

Die Klägerin ist Eigentümerin des mit einem Wohnhaus bebauten Grundstücks 

FlNr. 1080/3 im Baugebiet „Auf der Eben II“ in unmittelbarer Nachbarschaft zur B 11. 

Mit Bescheid vom 5. Juli 2010 wurde sie von der Beklagten auf der Grundlage der 

allgemeinen Erschließungsbeitragssatzung vom 20. September 1996 (EBS 1996) 

sowie der ergänzenden „Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für 

die Immissionsschutzanlage – Lärmschutzwand – entlang der B 11 im Bereich des 

Bebauungsplans ‚Auf der Eben II‘“ vom 8. Februar 2010 (EBS 2010) zu einem Er-

schließungsbeitrag in Höhe von 4.788,65 € herangezogen.  

 

Das Verwaltungsgericht hat die hiergegen gerichtete Klage mit Urteil vom 

10. Dezember 2013 abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt: Die sachlichen 

Beitragspflichten für die abgerechnete Lärmschutzwand seien mit der Eintragung ei-

ner beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten der Beklagten am 21. März 

2011 entstanden. Bei der Lärmschutzwand handele es sich um eine beitragsfähige 

Erschließungsanlage. Sie sei von der Beklagten in Erfüllung der ihr nach § 123 

Abs. 1 BauGB obliegenden Erschließungslast hergestellt worden, weil sich das neue 

Baugebiet „Auf der Eben II“ in Richtung der bereits vorhandenen B 11 ausdehne. Die 

Errichtung der Immissionsschutzwand sei erforderlich im Sinn des § 129 Abs. 1 

Satz 1 BauGB. Ziel der Beklagten sei es gewesen, eine Bebaubarkeit des Bauge-

biets „Auf der Eben II“ mit einer Wohnnutzung zu erreichen. In der dem Bebauungs-

plan zu Grunde liegenden schalltechnischen Untersuchung vom 30. November 2001 

habe der Gutachter darauf hingewiesen, dass es zur Umsetzung dieser Vorgabe an-

zustreben sei, die Orientierungswerte nach der DIN 18005 für allgemeine Wohnge-

biete von 55 db(A) tags und 45 db(A) nachts möglichst einzuhalten. Die Empfehlun-

gen dieses Gutachtens habe sich die Beklagte zu Eigen gemacht und die abgerech-

nete Immissionsschutzwand mit entsprechender Höhe im Bebauungsplan „WA Auf 

der Eben II“ festgesetzt. Wie sich aus dem im gerichtlichen Verfahren angeforderten 

weiteren Gutachten vom 11. Dezember 2012 ergebe, sei auch bei dem tatsächlichen 

Verkehrsaufkommen auf der B 11, das um ca. 50 % hinter dem im Jahr 2001 prog-

nostizierten Verkehrsaufkommen zurückbleibe, eine Lärmschutzmaßnahme erforder-

lich, um im Bereich des Bebauungsplangebietes „Auf der Eben II“ die Einhaltung der 

angestrebten Orientierungswerte zu erreichen. Das klägerische Grundstück werde 

von der abgerechneten Lärmschutzmaßnahme erschlossen, weil es dort infolge der 
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Lärmschutzwand zu einer Lärmpegelminderung von mehr als 3 dB(A) komme. Hier-

bei seien auch die von der westlich gelegenen Staatsstraße 2132 ausgehenden 

Emissionen berücksichtigt worden. 

 

Die Klägerin macht mit ihrer vom Verwaltungsgericht zugelassenen Berufung im We-

sentlichen geltend: Der Erschließungsbeitragsbescheid sei dem Grunde nach, je-

denfalls aber auch in der Höhe rechtswidrig. Es handele sich bereits nicht um die 

erstmalige Herstellung einer Erschließungsanlage, sondern um den Ausbau eines 

bereits bestehenden Lärmschutzwalls. Der Erschließungsbeitragsbescheid sei zu-

dem wegen Fehlens einer rechtswirksamen Beitragssatzung rechtswidrig. So müsse 

der Satzungsgeber neu beschließen, ob ein Gemeindeanteil am beitragsfähigen 

Aufwand von 10 % ausreichend und sachgerecht sei und ob die im Bebauungsplan 

maßgeblichen – niedrigeren – Orientierungswerte der DIN 18005 oder die – höhe-

ren – Lärmgrenzwerte der 16. BImschV von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der 

Nacht gelten sollen. Außerdem habe das Verwaltungsgericht in einer Parallelsache 

mit Urteil vom 10. Dezember 2013 rechtskräftig entschieden, dass in die Gesamtab-

rechnung der Erschließungsmaßnahme ausschließlich die 24 Grundstücke im neuen 

Baugebiet „Auf der Eben II“, nicht aber Grundstücke im alten Baugebiet „Auf der 

Eben“ einbezogen werden dürften. Die am 1. März 2010 in Kraft getretene Beitrags-

satzung für die Lärmschutzwand sehe demgegenüber in § 7 Satz 2 vor, dass die Er-

schließungswirkung gerade nicht auf das Baugebiet „Auf der Eben II“ begrenzt sei. 

Es fehle damit an der Bestimmbarkeit des Abrechnungsgebietes und der abzurech-

nenden erschlossenen Grundstücke. Außerdem sei die Satzung wegen Verstoßes 

gegen das Gleichbehandlungsgebot nichtig, weil die Kosten für andere Lärmschutz-

maßnahmen im Stadtgebiet nicht auf die Vorteilsnehmer umgelegt würden. Die Er-

richtung der Lärmschutzwand sei nicht erforderlich gewesen und angesichts der –

 gegenüber der ursprünglichen Prognose nahezu halbierten – Verkehrszahlen über-

dimensioniert. Das Grundstück der Klägerin habe keinen Erschließungsvorteil. Maß-

geblich seien die tatsächlichen Verkehrszahlen des Jahres 2011 (5.968 Kfz/Tag bei 

einem Schwerlastanteil von 342 Fahrzeugen) und die zulässigen Lärmgrenzwerte 

der 16. BImschV. Letztere würden auf dem Grundstück der Klägerin allein durch den 

bisher vorhandenen Erdwall eingehalten. Ausdrückliches Ziel der Beklagten sei die 

Ausweisung eines zulässigen Wohngebietes und nicht die Errichtung eines überobli-

gatorischen Lärmschutzes gewesen. Es gebe kein Lärmschutzgutachten auf der 

Grundlage der Orientierungswerte der DIN 18005. Die nicht näher erläuterten bild-

haften Darstellungen im Gutachten vom 11. Dezember 2012 seien unvollständig, 

nicht plausibel und daher nicht verwertbar. Im Übrigen basiere das Gutachten nicht 

auf Messungen. Schließlich müsse beitragsmindernd berücksichtigt werden, dass 

durch die Lärmschutzwand in erheblichem Umfang auch öffentliche Grünflächen im 
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Baugebiet „Auf der Eben II“ erschlossen würden. 

 

Die Klägerin beantragt,  
 

das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 10. Dezember 2013 und den Beitrags-

bescheid der Beklagten vom 5. Juli 2010 aufzuheben sowie die Beklagte zu 

verurteilen, an die Klägerin den Betrag von 4.788,65 € nebst Zinsen zu erstat-

ten. 

 

Die Beklagte beantragt, 
 

die Berufung zurückzuweisen. 

 

Sie widerspricht dem Vorbringen der Klägerin und verteidigt das angefochtene Urteil. 

 

Im Verlauf des Berufungsverfahrens hat die Beklagte mit Bescheid vom 18. Februar 

2014 für das Grundstück der Klägerin den Erschließungsbeitrag auf 12.629,26 € fest-

gesetzt und unter Anrechnung des bereits gezahlten Betrags eine Nachzahlung von 

7.840,61 € verlangt. Grund für die Nacherhebung sind zwei rechtskräftige Urteile des 

Verwaltungsgerichts vom 10. Dezember 2013 – RN 4 K 12.1944 und 1945 –, mit de-

nen in Parallelverfahren die an Grundstückseigentümer im Bebauungsplangebiet 

„Auf der Eben“ gerichteten Beitragsbescheide für die Lärmschutzwand aufgehoben 

worden sind. Das Verwaltungsgericht hat insoweit die Auffassung vertreten, dass die 

im alten Baugebiet gelegenen Grundstücke wegen des Prioritätsprinzips nicht zu Er-

schließungsbeiträgen für die Lärmschutzwand herangezogen werden dürften. Die 

Beklagte hat daraufhin die ursprünglich den Grundstücken im alten Baugebiet zuge-

schriebenen Anteile am Herstellungsaufwand zusätzlich den Grundstücken im neuen 

Baugebiet auferlegt. Gegen den Nacherhebungsbescheid hat die Klägerin Wider-

spruch erhoben; das Widerspruchsverfahren ruht. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten beider Rechtszüge und 

auf die vorgelegten Behördenakten Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Berufung der Klägerin ist zulässig, aber nicht begründet.  

 

Streitgegenstand im Berufungsverfahren ist, wie im erstinstanzlichen Verfahren, al-

lein der Erschließungsbeitragsbescheid vom 5. Juli 2010, nicht aber der 
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Nacherhebungsbescheid vom 18. Februar 2014, auf den sich die Klage nicht 

erstreckt. Der streitgegenständliche Bescheid ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin 

nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO), weshalb auch der geltend ge-

machte Anspruch auf Erstattung nicht bestehen kann. Die Heranziehung zu einem 

Erschließungsbeitrag in Höhe von 4.788,65 € für die Lärmschutzwand entlang der 

B 11 findet ihre Rechtsgrundlage in Art. 5a Abs. 1 KAG i.V. mit §§ 127 ff. BauGB, der 

– allgemeinen – Erschließungsbeitragssatzung der Beklagten vom 20. September 

1996 (EBS 1996) und der – ergänzenden – Satzung über die Erhebung von Er-

schließungsbeiträgen für die Immissionsschutzanlage – Lärmschutzwand – entlang 

der B 11 im Bereich des Bebauungsplans „Auf der Eben II“ vom 8. Februar 2010 

(EBS 2010). 

 

1. Bei der abgerechneten Lärmschutzwand handelt es sich um eine selbstständige 

beitragsfähige Erschließungsanlage im Sinn des § 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB.  

 

Nach dieser Bestimmung können Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen 

schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes 

beitragsfähige Erschließungsanlagen im Sinn des § 127 Abs. 1 BauGB sein, auch 

wenn sie nicht Bestandteil der Erschließungsanlagen sind. Die Vorschrift erfasst nur 

solche Lärmschutzanlagen, die von der Gemeinde in Erfüllung einer ihr nach § 123 

Abs. 1 BauGB obliegenden Erschließungslast hergestellt worden sind. Ob dies der 

Fall ist, richtet sich bei einem durch Verkehrslärm ausgelösten Konflikt zwischen ei-

ner Straße und einer benachbarten Wohnbebauung nach dem Prioritäts- oder Ver-

anlasserprinzip. Wenn eine Straße nachträglich an ein vorhandenes Wohngebiet 

herangeführt wird, ist nicht die Gemeinde, sondern der Straßenbaulastträger ver-

pflichtet, für den erforderlichen Lärmschutz zu sorgen. Soll hingegen ein Baugebiet 

im Einwirkungsbereich einer bereits vorhandenen Straße erschlossen werden oder 

dehnt es sich in diese Richtung aus, ist die erstmalige Herstellung der erforderlich 

werdenden Immissionsschutzanlagen von der Erschließungsaufgabe der Gemeinde 

umfasst und folglich § 127 Abs. 2 Nr. 5 BauGB anwendbar (vgl. BVerwG, U.v. 

13.8.1993 – 8 C 36.91 – KStZ 1994, 136/137; so auch VGH BW, U.v. 16.9.2009 – 2 

S 1466.07 – DVBl 2010, 192). So liegt der Fall hier, weil die B 11 bereits in den Jah-

ren 1983 bis 1986 als Ortsumgehung der beklagten Stadt gebaut worden war und 

das neue Baugebiet „Auf der Eben II“ erst aufgrund des am 18. November 2002 in 

Kraft getretenen Bebauungsplans an die bereits bestehende Straße herangeführt 

worden ist. Da somit die B 11 im Verhältnis zum Wohngebiet „Auf der Eben II“ Prio-

rität genießt, begründet der Schutzbedarf dieses Wohngebiets eine Erschließungs-

aufgabe der Beklagten. Durch die Anlegung der Lärmschutzwand zwischen der B 11 

und dem neu entstandenen Baugebiet „Auf der Eben II“ hat die Beklagte objektiv ei-
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ne ihr kraft § 123 Abs. 1 BauGB obliegende Erschließungsaufgabe wahrgenommen. 

 

Die Errichtung der 368 m langen und 2,50 m hohen Schallschutzwand auf dem seit 

den 1980er Jahren bestehenden Lärmschutzwall ist als erstmalige Herstellung einer 

beitragsfähigen Erschließungsanlage (§ 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB) zu bewerten 

und fällt damit in den Anwendungsbereich des Erschließungsbeitragsrechts. Ent-

gegen der Ansicht der Klägerin handelt es sich nicht um eine – allenfalls nach Maß-

gabe von Art. 5 KAG beitragsfähige – Verbesserung des bereits vorhandenen Erd-

walls. Abgesehen davon, dass der Lärmschutzwall damals aufgrund des Planfest-

stellungsbeschlusses vom 6. August 1982 zum Schutz des bereits vorhandenen 

Baugebiets „Auf der Eben“ und damit in Erfüllung der Straßenbaulast hergestellt 

worden war, handelt es sich bei der Schallschutzwand aus der Sicht des Erschlie-

ßungsbeitragsrechts um eine neue Erschließungsanlage, nicht um einen lediglich 

„ausgebauten“ Lärmschutzwall.  

 

2. Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die Immissions-

schutzanlage – Lärmschutzwand – entlang der B 11 im Bereich des Bebauungsplans 

„Auf der Eben II“ vom 8. Februar 2010, welche die allgemeine Erschließungsbei-

tragssatzung ergänzt (vgl. § 9 EBS 1996), ist entgegen der Ansicht der Klägerin wirk-

sam. 

 

a) In § 7 EBS 2010 wird in Übereinstimmung mit der Vorgabe des § 131 Abs. 1 

Satz 1 BauGB konkretisiert, welche Grundstücke durch die Lärmschutzanlage er-

schlossen sind. 

 

Beitragsfähige Lärmschutzanlagen dienen nach ihrer gesetzlichen Zweckbestim-

mung „dem Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen“ (§ 127 

Abs. 2 Nr. 5 BauGB). Der beitragsrelevante Sondervorteil besteht in dem durch eine 

solche Anlage bewirkten Schutz, also in der Verminderung von Lärm, der die Aus-

nutzbarkeit der betroffenen Grundstücke negativ beeinflusst. Mit den Kosten für die 

erstmalige Herstellung einer Lärmschutzwand sind daher die Grundstücke zu belas-

ten, für die sich – im Unterschied zu anderen Grundstücken – der durch diese Anlage 

vermittelte Schutz merkbar auswirkt. Demnach sind diejenigen Grundstücke er-

schlossen im Sinn des § 131 Abs. 1 Satz 1 BauGB, für die die Herstellung einer sol-

chen Anlage – im Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen Beitragspflichten – zu ei-

ner merkbaren Schallpegelminderung führt. Als in diesem Sinn merkbar ist nach 

ständiger Rechtsprechung eine Schallpegelminderung anzusehen, die mindestens 

3 db(A) ausmacht (BVerwG, U.v. 19.8.1988 – 8 C 51.87 – BVerwGE 80, 99/102; U.v. 

13.8.1993 – 8 C 36.91 – KStZ 1994, 136/138). Entscheidend ist, ob – stichtagsbezo-
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gen – ein entsprechender Schallschutz bei dem betreffenden Grundstück tatsächlich 

ankommt (OVG NW, B.v. 30.1.2014 – 15 A 2566.13 – juris Rn. 39). Diesen Vorgaben 

entspricht § 7 Satz 1 EBS 2010, wonach Grundstücke erschlossen sind, auf denen 

eine Wohnbebauung oder eine gewerbliche Nutzung zulässig ist und die durch die 

Immissionsschutzanlage eine Schallpegelminderung von mindestens 3 dB(A) erfah-

ren.  

 

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist auch die Regelung in § 7 Satz 2 EBS 2010 

nicht zu beanstanden, wonach die Erschließungswirkung nicht auf das Baugebiet 

„Auf der Eben II“ begrenzt ist. Sie entspricht dem funktionsbezogenen Verständnis 

des Erschlossenseins im Sinn von § 131 Abs. 1 Satz 1 BauGB. Danach kommt es 

allein darauf an, bei welchen Grundstücken an einem Vollgeschoss eine Schallpe-

gelminderung von mindestens 3 db(A) vorliegt und nicht darauf, durch welches Bau-

gebiet der Bau einer Lärmschutzwand ausgelöst worden ist. Entscheidendes Krite-

rium für die Beitragsbemessung ist vielmehr der Vorteil, der sich für das Wohnen 

durch die Reduzierung der Geräuschpegel unmittelbar ergibt. Dieser Vorteil wächst 

in dem nach objektiven Kriterien zu ermittelnden Umfang den durch die Lärmschutz-

wand geschützten Vollgeschossen zu, unabhängig vom Zeitpunkt der Errichtung der 

Gebäude und unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Baugebiet 

(BVerwG, U.v. 23.6.1995 – 8 C 20.93 – BVerwGE 99, 18/21, 22; BayVGH, B.v. 

4.8.2004 – 6 ZB 03.2126 – juris Rn. 7). Das Prioritätsprinzip ist in diesem Zusam-

menhang ohne Bedeutung. Es bestimmt allein die Frage, ob eine Immissionsschutz-

anlage von der Gemeinde in Erfüllung ihrer Erschließungsaufgabe hergestellt und 

deshalb beitragsfähig ist oder nicht. Für die Frage, welche Grundstücke durch eine –

 in Erfüllung der Erschließungsaufgabe und damit – beitragsfähige Immissions-

schutzanlage erschlossen werden, gibt es indes nichts her. Grundstücke in Bauge-

bieten, die bereits vor dem Bau einer Straße vorhanden waren, sind folglich nicht vor 

der Erhebung von Erschließungsbeiträgen für eine Anlage geschützt, die von der 

Gemeinde zum Schutz eines neu hinzukommenden Baugebiets vor Straßenlärm er-

richtet wird. Deshalb sind entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts auch 

die im (alten) Baugebiet „Auf der Eben“ gelegenen Grundstücke bei der Aufwands-

verteilung zu berücksichtigen, soweit ihnen durch die Lärmschutzwand im maßgebli-

chen Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen Beitragspflichten (mit Eintragung der 

beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch am 21. März 2011) eine 

merkbare Schallpegelminderung von mindestens 3 db(A) vermittelt wird. Die Rechts-

kraft der Urteile des Verwaltungsgerichts vom 10. Dezember 2013 – RN 4 K 12.1944 

und 1945 –, mit denen entsprechende Beitragsbescheide für zwei in diesem Bauge-

biet gelegene Grundstücke aufgehoben worden sind, ändert nichts daran, dass die 

auf diese und andere erschlossene Grundstücke im (alten) Baugebiet entfallenden 
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Anteile am beitragsfähigen Erschließungsaufwand nicht auf die Grundstücke des 

neuen Baugebiets „Auf der Eben II“ umgelegt werden dürfen. Soweit es aufgrund der 

Rechtskraft oder aus anderen Umständen zu Beitragsausfällen kommen sollte, sind 

diese von der Beklagten zu tragen und nicht von den – übrigen – Beitragspflichtigen. 

 

b) Die Verteilungsregelung des § 8 EBS 2010 entspricht den gesetzlichen Anforde-

rungen des § 131 Abs. 2 und 3 BauGB.  

 

Die Satzung trägt dem Umstand Rechnung, dass Geschosse, für die eine Lärm-

schutzwand infolge ihrer (geringen) Höhe keine Schallpegelminderung bewirkt, bei 

der Verteilung des für diese Anlage entstandenen umlagefähigen Erschließungsauf-

wands unberücksichtigt bleiben müssen (sog. vertikale Differenzierung). Grundstü-

cken wachsen nämlich für Geschosse, die durch eine Lärmschutzanlage keine 

Schallpegelminderung erfahren, keine eine Beitragsforderung rechtfertigende Son-

dervorteile zu. Diesen Anforderungen wird durch eine satzungsrechtliche Bestim-

mung genügt, die anordnet, dass bei der Aufwandsverteilung nur die Geschosse zu 

berücksichtigen sind, deren Oberkante nicht höher liegt als die Oberkante der Lärm-

schutzeinrichtung (BVerwG, U.v. 19.8.1988 – 8 C 51.87 – BVerwGE 80, 99/106, 

107). § 8 Abs. 1 EBS 2010 enthält dementsprechende Regelungen. Nach Satz 1 

Halbsatz 1 wird der beitragsfähige Erschließungsaufwand auf die erschlossenen 

Grundstücke nach deren Grundstücksflächen verteilt, wobei Grundstücke, die im Be-

reich der 3 dB(A)-Schallminderungszone liegen, auf denen aber kein einziges Voll-

geschoss eine Schallpegelminderung von mindestens 3 dB(A) erfährt, nicht an der 

Verteilung teilnehmen; nach Halbsatz 2 ist für solche Grundstücke der Nutzungsfak-

tor Null anzusetzen. Nach § 8 Abs. 1 Satz 2 EBS 2010 gelten die Vorschriften des 

§ 6 Abs. 1 bis 6, 8 und 9 EBS 1996 (zum kombinierten Maßstab aus Grundstücksflä-

che und Nutzungsfaktor, bei dem sich der Nutzungsfaktor nach der – zulässigen oder 

verwirklichten – Vollgeschosszahl bestimmt) entsprechend mit der Maßgabe, dass 

Geschosse, deren Oberkante höher liegt als die Oberkante der Immissionsschutz-

anlage, bei der Aufwandsverteilung unberücksichtigt bleiben.  

 

Bewirkt eine Lärmschutzwand für die durch sie erschlossenen Grundstücke etwa we-

gen ihrer Entfernung zur Anlage erheblich unterschiedliche Schallpegelminderungen, 

gebietet es § 131 Abs. 3 BauGB, diesen Unterschieden bei der Aufwandsverteilung 

angemessen Rechnung zu tragen (sog. horizontale Differenzierung; vgl. BVerwG, 

U.v. 19.8.1988 – 8 C 51.87 – BVerwGE 80, 99/107). Diesem Differenzierungsgebot 

entspricht die in § 8 Abs. 2 EBS 2010 vorgesehene stufenweise Erhöhung der Nut-

zungsfaktoren (§ 6 Abs. 2 EBS 1996) um 25 v.H. bei einer Schallpegelminderung von 

mindestens 6 bis einschließlich 9 dB(A), um 50 v.H. bei einer Schallpegelminderung 
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von mehr als 9 bis einschließlich 12 dB(A) und um 75 v.H. bei einer Schallpe-

gelminderung von mehr als 12 dB(A). Für den Fall, dass Vollgeschosse auf einem 

Grundstück durch die Immissionsschutzanlage eine unterschiedliche Schallpegel-

minderung erfahren, sieht § 8 Abs. 3 EBS 2010 in rechtlich ebenfalls nicht zu bean-

standender Weise vor, dass sich der Zuschlag nach der höchsten Schallpegelminde-

rung bemisst. 

 

c) Die Satzung enthält eine wirksame Festlegung der Herstellungsmerkmale. Nach 

§ 5 EBS 2010 ist die Immissionsschutzanlage endgültig hergestellt, wenn sie den 

Anforderungen der im Bebauungsplan genannten Festsetzungen entspricht. Diese 

Bestimmung genügt den nach § 132 Nr. 4 BauGB zu stellenden Anforderungen (vgl. 

BVerwG, U.v. 19.8.1988 – 8 C 51.87 – BVerwGE 80, 99/111). 

 

d) Dass der Satzungsgeber den gemeindlichen (Eigen-)Anteil in § 6 Abs. 2 EBS 

2010 auf 10 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwands festgesetzt hat, ist 

entgegen der Ansicht der Klägerin nicht zu beanstanden. Das entspricht dem Min-

destanteilssatz, den die Gemeinde nach § 129 Abs. 1 Satz 3 BauGB zu tragen hat. 

Eine Erhöhung dieses Mindestanteils kann bei Erschließungsanlagen nur unter ganz 

außergewöhnlichen Umständen geboten sein, um die Vorteile der Allgemeinheit an-

gemessen abzubilden (vgl. BayVGH, B.v. 10.7.2012 – 6 ZB 10.2675 – juris Rn. 7). 

Für eine solche Ausnahme ist auch mit Blick auf die öffentlichen Grünflächen im Be-

bauungsplangebiet „Auf der Eben II“ nichts ersichtlich. 

 

e) Das Gesetz erfordert entgegen der Sichtweise der Klägerin keine satzungsrechtli-

che Festlegung, ob zur Beurteilung der Erforderlichkeit der Immissionsschutzanlage 

als Orientierungswert auf die DIN 18005 oder auf die zulässigen Lärmgrenzwerte der 

16. BImschV abzustellen ist (vgl. § 132 BauGB). Die Erforderlichkeit kann und muss 

in unmittelbarer Anwendung des Gesetzes nach Maßgabe von § 129 Abs. 1 Satz 1 

BauGB beurteilt werden. 

 

f) Auch die Rüge, die Beklagte verfahre bei der Durchführung von Lärmschutzmaß-

nahmen und der Erhebung von Erschließungsbeiträgen für Gewerbebetriebe im 

Stadtgebiet gleichheitswidrig, kann weder einen Satzungsmangel noch einen Rechts-

fehler im Vollzug begründen. Es geht ausschließlich um die Erhebung von Er-

schließungsbeiträgen für die Lärmschutzwand entlang der B 11 und um die Recht-

mäßigkeit des an die Klägerin gerichteten Erschließungsbeitragsbescheids vom 

5. Juli 2010, zu dessen Erlass die Beklagte dem Grunde nach gemäß § 127 Abs. 1 

und Abs. 2 Nr. 5 BauGB gesetzlich verpflichtet ist (vgl. Driehaus, Erschließungs- und 

Ausbaubeiträge, 9. Aufl. 2012, § 10 Rn. 2 ff. m.w.N.). Die Beitragspflichtigen können 
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sich grundsätzlich nicht darauf berufen, die zur Beitragserhebung verpflichtete Ge-

meinde sei ihrer Rechtspflicht in anderen Abrechnungsfällen nicht ausreichend 

nachgekommen. 

 

3. Die Lärmschutzwand entlang der B 11 ist erforderlich im Sinn von § 129 Abs. 1 

Satz 1 BauGB. 

 

Für die Beurteilung, ob eine Erschließungsanlage überhaupt und ob sie nach Art und 

Umfang erforderlich im Sinn von § 129 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist, ist der Gemeinde 

ein „weiter Entscheidungsspielraum“ zuzubilligen (vgl. BVerwG, U.v. 14.12.1979 – 4 

C 28.76 – BVerwGE 59, 249/252 f.; BayVGH, B.v.23.12.2005 – 6 ZB 04.286 – juris 

Rn. 6; BayVGH, B.v. 6.12.2012 – 6 ZB 12.187 – juris Rn. 9). Durch das Merkmal der 

Erforderlichkeit wird „lediglich eine äußerste Grenze markiert“, die erst überschritten 

ist, wenn die von der Gemeinde im Einzelfall gewählte Lösung „sachlich schlechthin 

unvertretbar ist“ (vgl. BVerwG, U.v. 14.12.1979 – 4 C 28.76 – BVerwGE 59, 249/252 

f.; U.v. 3.3.1995 – 8 C 25.93 – NVwZ 1995, 1208/1209; BayVGH, B.v. 6.12.2012 – 6 

ZB 12.187 – juris Rn. 9). Die Erforderlichkeit ist auf den Zeitpunkt der endgültigen 

Herstellung der Erschließungsanlage zu beziehen (BVerwG, U.v. 13.8.1993 – 8 C 

36.91 – KStZ 1994, 136/138).  

 

Die Beantwortung der Frage, ob sich die abgerechnete Lärmschutzwand im Rahmen 

des Erforderlichen hält, hat sich entsprechend der Festsetzung im Bebauungsplan 

„Auf der Eben II“ an den für ein allgemeines Wohngebiet maßgebenden Zumutbar-

keitsgrenzwerten zu orientieren. Diesem „Grenzwert“ gegenüberzustellen ist als sog. 

Summenpegel der – tatsächliche – Verkehrslärm, der von der B 11 und den übrigen 

Verkehrsanlagen, vor allem also der im Westen des Baugebiets gelegenen Staats-

straße 2132, gemeinsam ausgeht (vgl. BVerwG, U.v. 13.8.1993 – 8 C 36.91 – KStZ 

1994, 136/138; OVG NW, B.v. 30.1.2014 – 15 A 2566.13 – juris Rn. 38). Für die Er-

mittlung des für ein allgemeines Wohngebiet maßgebenden Zumutbarkeitsgrenz-

werts kann als oberste „Orientierungsmarke“ § 2 Abs. 1 Nr. 2 der Verkehrslärm-

schutzverordnung (16. BImSchV) herangezogen werden. Diese Vorschrift sieht in 

allgemeinen Wohngebieten zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen durch Verkehrsgeräusche bei dem Bau oder der wesentlichen Ände-

rung von öffentlichen Straßen einen Immissionsgrenzwert von 59 db(A) am Tag und 

49 dB(A) in der Nacht vor. Verbindlich gilt sie ausschließlich beim Neubau oder der 

wesentlichen Änderung von Straßen. Eine solche Fallgestaltung liegt hier nicht vor. 

Denn die B 11 bestand bereits, als die Beklagte das Baugebiet „Auf der Eben II“ neu 

ausgewiesen hat. Es ist also Wohnbebauung an einen bereits bestehenden Ver-

kehrsweg herangerückt. In derartigen Fällen wird in Rechtsprechung und Literatur die 

29 

30 

31 



Grenze des noch zumutbaren Verkehrslärms für ein allgemeines Wohngebiet schon 

bei einem äquivalenten Dauerschallpegel von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der 

Nacht als erreicht angesehen (u.a. BVerwG, U.v. 22.5.1987 – 4 C 33-35.83 – 

BVerwGE 77, 285/286). In Betracht gezogen werden dürfen deshalb entgegen der 

Auffassung der Klägerin ohne weiteres auch die schalltechnischen Orientierungs-

werte für die städtebauliche Planung nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 – Schall-

schutz im Städtebau –. Diese Werte sind als sachverständige Konkretisierung der 

Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau zu verstehen, deren Einhaltung 

oder Unterschreitung wünschenswert ist (Driehaus, Erschließungs- und Ausbaubei-

träge, 9. Aufl. 2012, § 15 Rn. 15; Gössl/Reif, Kommunalabgabengesetz für Baden-

Württemberg, § 33 Anm. 2.7.4). Eine Gemeinde überschreitet den ihr zustehenden 

Entscheidungsspielraum daher nicht, wenn sie eine Erschließungsanlage für erfor-

derlich hält, die zum Schutz eines Wohngebiets bestimmt ist, das einem Lärmpegel 

von ca. 55 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts ausgesetzt ist (vgl. BVerwG, U.v. 

13.8.1993 – 8 C 36.91 – KStZ 1994, 136/139).  

 

Gemessen an diesem Maßstab ist die zum Schutz des Baugebiets „Auf der Eben II“ 

errichtete Lärmschutzwand entlang der B 11 erforderlich im Sinn des § 129 Abs. 1 

Satz 1 BauGB. Maßgeblich für diese Beurteilung ist das im Verlauf des verwaltungs-

gerichtlichen Verfahrens eingeholte schalltechnische Gutachten des Ingenieurbüros 

H. vom 11. Dezember 2012 in Verbindung mit den ergänzenden Lärmbelastungs-

karten vom 3. März 2015, deren Grundlagen und Ergebnisse der Gutachter in der 

mündlichen Verhandlung dem Senat erläutert hat. Mit Blick auf den maßgeblichen 

Zeitpunkt der endgültigen Herstellung geht das Gutachten zutreffend von den bei 

Verkehrszählungen im Jahr 2010 festgestellten Verkehrsbelastungen aus, die deut-

lich unter den ursprünglich bei Aufstellung des Bebauungsplans „Auf der Eben II“ 

prognostizierten Werten liegen. Dabei wird in Übereinstimmung mit dem rechtlichen 

Maßstab nicht nur die Verkehrsbelastung der B 11 berücksichtigt (durchschnittliche 

tägliche Verkehrsstärke: 5.968 Fahrzeuge bei einem Schwerlastanteil von 5,6 % tags 

und 7,0 % nachts), sondern auch die von der Staatsstraße St 2132 ausgehenden 

Emissionen (S. 6 des Gutachtens). Nach den Lärmbelastungskarten vom 3. März 

2015 wäre ein beachtlicher Teil des Baugebiets entlang der B 11 durchgehend 

Lärmpegeln ausgesetzt, die den jeweiligen maximalen Orientierungswert nach dem 

Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht errei-

chen oder gar überschreiten. So würde beispielsweise der Lärmpegel zur Nachtzeit 

in 3,5 m über GOK auf einem zwischen etwa 23 bis 65 m breiten Streifen teilweise 

deutlich über den empfohlenen 45 db(A) liegen. Durch die Lärmschutzwand werden 

diese Lärmpegel ausweislich des Gutachtens in 1,8 m Höhe über GOK in einem 

Großteil des Baugebietes „Auf der Eben II“ und in Teilen des Baugebietes „Auf der 
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Eben“ um 3 bis 6 db(A) gemindert (Plan 5). In 3,5 m Höhe über GOK beträgt die 

Minderung teilweise sogar 6 bis 9 db(A) (Plan 6). Die Lärmschutzanlage wirkt sich 

demnach für eine Mehrzahl von Grundstücken innerhalb des Baugebietes „Auf der 

Eben II“ und Teile des Baugebietes „Auf der Eben“ merkbar lärmmindernd aus (vgl. 

BVerwG, U.v. 23.6.1995 – 8 C 20.93 – BVerwGE 99, 18/22). 

 

Das schalltechnische Gutachten ist plausibel, widerspruchsfrei und in sich schlüssig. 

Auch ist nicht zu beanstanden, dass es auf EDV-gestützten Schallausbreitungsbe-

rechnungen nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) und nicht 

auf Messungen basiert (vgl. BVerwG, U.v. 19.8.1988 – 8 C 51.87 – BVerwGE 80, 

99/109).  

 

Demnach kann die Lärmschutzwand weder als solche noch in ihrer Höhe oder Aus-

dehnung als „sachlich unvertretbar“ oder überdimensioniert angesehen werden. Die 

Beklagte hat ihren (weiten) Entscheidungsspielraum bei Beurteilung der Erforderlich-

keit nicht überschritten, auch wenn das tatsächliche Verkehrsaufkommen auf der 

B 11 um nahezu die Hälfte hinter den ursprünglich prognostizierten Werten zurück-

geblieben ist. Dass der Bebauungsplan auch Maßnahmen des passiven Schallschut-

zes an den Wohngebäuden vorsieht, steht der Erforderlichkeit nicht entgegen. 

 

4. Das Grundstück der Klägerin ist durch die Lärmschutzwand im Sinn des § 131 

Abs. 1 Satz 1 BauGB erschlossen. Ausweislich des schalltechnischen Gutachtens 

vom 11. Dezember 2012 (Plan 5 und 6) führt die Lärmschutzwand im maßgeblichen 

Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen Beitragspflichten (21.3.2011) am Wohnge-

bäude zu einer Minderung des Beurteilungspegels in 1,8 m Höhe über GOK von 3 

bis 6 db(A) und in 3,5 m Höhe über GOK von 6 bis 9 db(A). Das begründet einen bei-

tragsrechtlich relevanten Erschließungsvorteil (oben 2 a), wobei die Schallpegel-

minderung in 3,5 m Höhe nach der satzungsmäßigen Verteilungsregelung zu einem 

Zuschlag von 25 v.H. führt (§ 8 Abs. 2 und 3 EBS 2010). 

 

5. Die – weiteren – Voraussetzungen für die Erhebung eines Erschließungsbeitrags 

liegen ebenfalls vor. 

 

Die Lärmschutzwand ist gemäß § 5 EBS 2010 endgültig hergestellt, weil sie seit ihrer 

technischen Fertigstellung im Jahr 2007 mit einer Länge von 368 m und einer Höhe 

von 2,50 m den Anforderungen der im Bebauungsplan „Auf der Eben II“ getroffenen 

Festsetzungen entspricht. Damit ist zugleich das Erfordernis einer rechtmäßigen 

Herstellung erfüllt (vgl. § 125 Abs. 1 BauGB). Allerdings setzt das Entstehen der 

sachlichen Beitragspflicht nach § 133 Abs. 2 BauGB auch die „Öffentlichkeit“ der 
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Immissionsschutzanlage voraus. „Öffentlich“ in dem Sinn, dass die Anlage für die 

Benutzung durch die in Frage kommende Allgemeinheit gesichert zur Verfügung 

steht, muss nämlich jede beitragsfähige Erschließungsanlage schon deshalb sein, 

weil andernfalls Sondervorteile nicht in auf Dauer rechtlich gesicherter Weise entste-

hen und sich infolgedessen eine Beitragserhebung nicht rechtfertigt (BVerwG, U.v. 

10.5.1985 – 8 C 17-20.84 – KStZ 1985, 212/214). Dies folgt aus dem Wesen des 

Beitrags als Gegenleistung für die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer öffentli-

chen Anlage. Die Nutzung dieser Anlage muss dem potentiell begünstigten Perso-

nenkreis in auf Dauer rechtlich gesicherter Weise zur Verfügung stehen (VG Müns-

ter, U.v. 31.8.2006 – 3 K 4002.03 – juris Rn. 13). Diese – letzte – Voraussetzung 

wurde am 21. März 2011 erfüllt, als zugunsten der Beklagten eine beschränkte per-

sönliche Dienstbarkeit („Lärmschutzwandbebauungs- und -belassungsrecht“) an den 

im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland stehenden Grundflächen der Lärm-

schutzwand eingetragen wurde. Dass die Beklagte den Beitragsbescheid bereits zu-

vor erlassen hatte, ist unschädlich und führt nicht zu dessen Aufhebung. 

 

6. Entgegen der Auffassung der Klägerin ist der mit Bescheid vom 5. Juli 2010 fest-

gesetzte Erschließungsbeitrag schließlich auch in der Höhe nicht zu beanstanden.  

 

Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, beträgt der auf das klägerische Grund-

stück entfallende Beitrag jedenfalls 4.788,65 €, wie er von der Beklagten im ange-

fochtenen Bescheid auf der Grundlage der ursprünglichen Verteilung auf die bevor-

teilten Grundstücke im neuen wie im alten Baugebiet berechnet worden ist. Die in 

diesem Abrechnungsgebiet gelegenen öffentlichen Grünflächen dürfen nicht bei-

tragsmindernd berücksichtigt werden. Im Erschließungsbeitragsrecht sind nämlich 

die Grundflächen anderer Erschließungsanlagen im Sinn des § 123 Abs. 2 BauGB 

nicht in die Verteilung einzubeziehen, sofern sie entweder kraft einer entsprechenden 

Festsetzung im Bebauungsplan oder infolge ihrer Widmung für eine öffentliche Nut-

zung weder bebaubar noch vergleichbar nutzbar sind. Das ist bei den im Bebau-

ungsplan „Auf der Eben II“ festgesetzten öffentlichen Grünflächen der Fall (vgl. 

BayVGH, B.v. 4.12.2014 – 6 ZB 13.467 – juris; B.v. 15.1.2009 – 6 CS 08.1760 – juris 

Rn. 12). Dass die der Nacherhebung von weiteren 7.840,61 € zu Grunde liegende 

neue Aufwandsverteilung, die nur die im neuen Baugebiet „Auf der Eben II“ gelege-

nen Grundstücke berücksichtigt, aus den oben (unter 2 a) genannten Gründen 

rechtswidrig ist, bleibt in diesem Verfahren ohne Folgen; denn der Nacherhebungs-

bescheid ist nicht Prüfungsgegenstand in diesem Berufungsverfahren. 

 

7. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. Der Ausspruch über die 

vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 VwGO, § 708 
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Nr. 10, § 711 ZPO. 

 

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil keiner der in § 132 Abs. 2 VwGO genannten 

Gründe vorliegt. 

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

 

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum 

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 

80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: 

Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser 

Entscheidung schriftlich einzulegen und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 

dieser Entscheidung zu begründen. Die Beschwerde muss die angefochtene Ent-

scheidung bezeichnen. In der Beschwerdebegründung muss die grundsätzliche Be-

deutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung des Bundesverwaltungs-

gerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des 

Bundesverfassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozess-

kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 

für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten 

und Rechtslehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 

RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten An-

gelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen) sind  

auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Personen als Bevoll-

mächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

 

 

 

Schmitz Traxler Rickelmann 
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Beschluss: 

 

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 4.788,65 €  festgesetzt 

(§ 47, § 52 Abs. 3 GKG). 

 

 

 

Schmitz Traxler Rickelmann 
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